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T a g e s o r d n u n g s p u n k t   3

der öffentlichen Sitzung des Ortsbeirates des 
Ortsbezirkes Mainz-Amöneburg 

am 10.05.2005

Rauchverbot in der Fröbelhalle

1. Der Ortsbeirat nimmt von der Stellungnahme des Dezernates VIII vom 28.04.2005 
Kenntnis. Mit dem bloßen Hinweis auf den § 3 Ansatz 9 des Hessischen Schulgesetzes 
gibt sich der Ortsbeirat nicht zu frieden und beschließt deshalb:

2. Der Magistrat der Landeshauptstadt Wiesbaden wird um eine grundsätzliche 
Entscheidung gebeten, inwieweit eine städtische MEHRZWECKHALLE, wie sie die 
Fröbelhalle im Stadtbezirk Mainz-Amöneburg darstellt, als "reiner Schulraum" 
angesehen werden darf und somit den Ausführungen des Hessischen Schulgesetzes 
unterliegt.

Der Ortsbeirat weist darauf hin, dass die ehemalige Schulturnhalle mit Eigenmitteln der 
Amöneburger Vereine sowie mit Geldern des Ortsbeirates zu einer Mehrzweckhalle 
umgebaut wurde, damit sich im Stadtteil Mainz-Amöneburg überhaupt gesellschaftliches 
Leben entwickeln konnte. Heute ist die Fröbelhalle der Treffpunkt im Stadtteil für 
zahlreiche Veranstaltungen. Ein striktes Rauchverbot würde zahlreiche geselligen 
Veranstaltung scheitern lassen und der ehrenamtlichen Vereinsarbeit entgegen laufen.  

 

Beschluss Nr. 0008

Der gemeinsame Antrag wird antragsgemäß beschlossen.

Verteiler:
Dezernat I z.w.V.
Dezernat VI z.w.V.
Dezernat VIII z.w.V.
100400 WV: 15.06.2005

Reinhard
Ortsvorsteher

Vorlage Nr.   
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